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Kandidaten jährlich eine bestimmte Summe bezahlen;
für die Kandidaten der Bettelorden zahlte der Reli-
gionsfond. Die Zöglinge für den Weltprkesterstand,
die, eh sie ins Generalseminarium eintraten, sich aus
eigenem oder väterlichem Vermögen erhielten, mußten
auch in demselben die nöthigen Kleider, Bücher und
andere Bedürfnisse selbst sich anschaffen und ein billi¬
ges Kostgeld bezahlen. Zum Unterhalte derjenigen,
die kein solches Vermögen hatten, dann zur Verpfle¬
gung und Besoldung der Vorsteher und des nöthigen
Dienstpersonals wurde ein eigener Fond geschaffen.

Dieser wurde gebildet aus den Stiftungen der bishe¬
rigen Priesterhäuser, Alumnate oder sonstigen geistli¬
chen Erziehungshäuser und aus den theologischen Sti,
pendien. Dazu kam die Alumnatssteuer, die nun an
den Generalseminariumsfond abzuführen war. Wo
bisher keine entrichtet wurde, hatte nun jeder Pfar¬
rer Einen Gulden und dreißig Kreuzer, und jeder
Lokalkaplan und Benefiziat Einen Gulden als solche

jährlich zu bezahlen.

tj, 1012. Theologische Lehrgegenstände. Damahlige Lehrer
derselben zu Wien.

Der Aufenthalt der Zöglinge in den General¬
seminarien war anfangs auf sechs, später auf fünf,
endlich gar nur auf vier Jahre festgesetzt, je nachdem

das theologische Studium länger oder kürzer währ¬
te, nach dessen Vollendung noch ein Jahr mit prak¬
tischen Gegenständen und Uebungen zuzubringen war.
Bei der Dauer des theologischen Studiums durch
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